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Geschäftsbericht 2007 --- adidas Konzern Konzernabschluss - Konzernanhang

 2 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze Der Kon-
zernabschluss wird in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Konsolidierungs-, Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Konsolidierungsgrundsätze In den Konzernabschluss werden die adidas AG und ihre 
direkten und indirekten Tochterunternehmen einbezogen. Die Abschlüsse dieser Unternehmen 
werden nach einheitlichen Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. 

Als Tochterunternehmen gilt ein Unternehmen, dessen Finanz- und Geschäftspolitik von der 
adidas AG direkt oder indirekt bestimmt wird. 

Die Entwicklung der Anzahl der konsolidierten Tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2007 
bzw. 2006 stellt sich wie folgt dar:  
  

Anzahl der konsolidierten Gesellschaften  
 

 

 

 
								        2007	 2006

1. Januar
Neu gegründete / konsolidierte Unternehmen
Veräußerte / endkonsolidierte Unternehmen
Unternehmenszusammenschlüsse
Erworbene Unternehmen
31. Dezember

 

	 168	 94
	 6	 2
	 – 1	 – 4
	 – 2	 – 1
	 —	 77
	 171	 168

Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes der adidas AG ist diesen Erläuterungen als Anlage II bei
gefügt. Zudem wird eine Aufstellung dieses Anteilsbesitzes im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. 

Aus der Erstkonsolidierung der erworbenen Unternehmen sind im Jahr 2006 wesentliche 
Effekte entstanden.   siehe Erläuterung 4

Im Rahmen der Erstkonsolidierung werden die erworbenen Vermögenswerte und Schulden 
mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Ein Unterschiedsbetrag zwischen dem Beteiligungs-
buchwert und dem anteiligen beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und Schulden wird, 
falls aktivisch, als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen oder, falls passivisch, erfolgswirk-
sam vereinnahmt. Bei der Erstkonsolidierung von erworbenen Anteilen anderer Gesellschafter 
von Unternehmen, die mithilfe der Erwerbsmethode bilanziert sind, werden keine Anpassungen 
auf den beizulegenden Zeitwert angesetzt. Ein Unterschiedsbetrag zwischen den Kosten des 
zusätzlichen Anteils und dem Buchwert des Nettovermögens wird, falls aktivisch, als Geschäfts- 
oder Firmenwert ausgewiesen oder, falls passivisch, erfolgswirksam vereinnahmt. 

Alle konzerninternen Transaktionen und Konten sowie unrealisierte Gewinne und Verluste 
aus konzerninternen Transaktionen werden in der Konsolidierung eliminiert. 

Währungsumrechnung Transaktionen von Vermögenswerten und Schulden in Fremd
währungen werden in die jeweilige funktionale Währung mit dem Kassakurs am Transaktions- 
tag umgerechnet. 

In den Abschlüssen der einzelnen Konzerngesellschaften werden monetäre Posten, die 
nicht in den funktionalen Währungen der Tochtergesellschaften nominiert sind, grundsätzlich 
zum Jahresendkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Daraus resultierende Währungsgewinne 
und -verluste werden unmittelbar ergebniswirksam erfasst. 

Die Aktiva und Passiva von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro 
ist, werden zum Bilanzstichtagskurs in die Berichtswährung Euro umgerechnet, welche auch die 
funktionale Währung der adidas AG ist. Aufwendungen und Erträge werden zum Transaktions-
kurs umgerechnet. Sämtliche kumulierten Unterschiedsbeträge aus der Währungsumrechnung 
des Eigenkapitals von ausländischen Tochtergesellschaften, die aus Änderungen der Umrech-
nungskurse resultieren, werden erfolgsneutral verrechnet und im Eigenkapital separat aus
gewiesen. 

Eine Aufstellung der für den Konzern wichtigsten Wechselkurse zum Euro ist nachfolgend 
dargestellt: 

Wechselkurse
€ 1 entspricht 

 

 

 

	 Durchschnittskurse	 Jahresendkurse 
	 für das Geschäftsjahr	 zum 31. Dezember

 
	 2007	 2006	 2007	 2006

USD
GBP
JPY

 

	  1,3709	  1,2562	  1,4721	  1,3170
	 0,6845	  0,6820	  0,7334	  0,6715
	 161,19	  146,08	  164,93	  156,93

Derivative Finanzinstrumente Der Konzern setzt derivative Finanzinstrumente wie Zins- 
und Fremdwährungsoptionen, Devisentermingeschäfte sowie Zins-Swaps und kombinierte Zins- 
und Währungs-Swaps zur Absicherung seiner Wechselkurs- und Zinsrisiken ein. Gemäß seinen 
Treasury-Grundsätzen schließt der Konzern keine derivativen Finanzinstrumente zu Handels-
zwecken mit Banken ab. 

Derivative Finanzinstrumente werden in der Bilanz bei Zugang mit ihrem beizulegenden 
Zeitwert und in der Folge ebenfalls mit ihrem beizulegenden Zeitwert erfasst. Die Erfassung von 
Gewinnen oder Verlusten hängt von der Art der zu sichernden Position ab. Zum Zeitpunkt des 
Abschlusses eines Sicherungsgeschäfts klassifiziert der Konzern bestimmte Derivate entweder 
als Sicherung einer geplanten Transaktion (Cashflow-Hedge), als Sicherung des beizulegenden 
Zeitwerts eines ausgewiesenen Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit (Fair-Value-Hedge) 
oder als Absicherung einer Nettoinvestition in einer wirtschaftlich selbständigen ausländischen 
Tochtergesellschaft.


